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Bekanntmachung des 
Landschaftsverbandes Rheinland 

Vertretungsbefugnisse für die LVR-Kliniken 
des Landschaftsverbandes Rheinland ab 01.01.2026 

vom 16. Dezember 2025 

Veröffentlichung der Vertretungsbefugnisse für  

• die LVR-Klinik Bedburg-Hau 
• die LVR-Klinik Bonn 
• die LVR-Klinik Düren 
• das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität 
• die LVR-Universitätsklinik Essen 
• die LVR-Klinik Köln 
• die LVR-Klinik Langenfeld 
• die LVR-Klinik Mönchengladbach 
• die LVR-Klinik Viersen 
• die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen  

Gemäß § 4 Abs. 2 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
05.08.2009 (GV. NRW. S. 434) in Verbindung mit § 11 Abs. 2 der Betriebssatzung für die 
LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland vom 26.04.2024 werden hiermit die 
Vertretungsbefugnisse für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland 
veröffentlicht:  

§ 1 Vertretung der Kliniken:  

1. In allen zur laufenden Betriebsführung gehörenden Angelegenheiten bis zu einer 
maximalen Wertgrenze von 500.000 € sowie in allen sonstigen zum Betrieb der 
Klinik gehörenden Angelegenheiten, die der Entscheidung des Klinikvorstandes 
unterliegen, wird der Landschaftsverband Rheinland durch die*den Vorsitzende*n 
des Klinikvorstandes und durch die Kaufmännische Direktion gem. § 11 Abs. 1 der 
Betriebssatzung für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland 
gemeinschaftlich vertreten. Ist die*der Vorsitzende des Klinikvorstandes zugleich 
Kaufmännische Direktion, so bedarf es der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des 
Klinikvorstandes.  

2. Im Falle der Verhinderung des Vorstandsmitgliedes nimmt die*der Vertreter*in 
seine*ihre Aufgaben wahr. Im Falle der Verhinderung der*des Vorstandsvorsitzenden 
werden ihre*seine Aufgaben durch ein anderes Vorstandsmitglied wahrgenommen.  
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Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Bedburg-Hau sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Bohlender, Carola 

Ärztliche Direktion1): Dr. Nikolaus Barth (komm.) 

Ärztliche Direktion Forensik1): Dr. Adomat, Manfred 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft2):  Schmatz, Carsten 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft Forensik2): Horn, Volker 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik Bedburg-Hau sind: 

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Seidel, Jacqueline (komm.) 
1) Ärztliche Direktion und Ärztliche Direktion Forensik vertreten sich gegenseitig.  

2) Pflegedirektion und Pflegedirektion Forensik vertreten sich gegenseitig. 

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Bonn sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Szesik, Klaus Werner 

Ärztliche Direktion: Dr. Schormann, Michael  

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Lange, Elvira 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik Bonn sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Regul, Johannes   

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Priv-Doz. Dr. Huys, Daniel 

Stellvertretende Pflegedirektion: Schuldt, Eva 
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Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Düren sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Menzel, Frank 

Ärztliche Direktion: Dr. Grümmer, Martine 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Königs, Kurt 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik Düren sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Rickelt, Uwe  

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Dr. Knittel, Beret 

Stellvertretende Pflegedirektion: Kuckertz, Mario 

Mitglieder des Klinikvorstandes des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der 
Heinrich-Heine-Universität – sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion  
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Dr. Enders, Peter 

Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Supprian, Tillmann 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Krings, Christine 

 
Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder des LVR-Klinikums Düsseldorf  
– Kliniken der Heinrich-Heine-Universität – sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Mucha, Jens (komm). 

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Schilbach, Leonhard 

Stellvertretende Pflegedirektion: Wietscher, Norbert 

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Universitätsklinik Essen sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Splett, Jane Elisabeth 

Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Teufel, Martin 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Frenkel, Christiane 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Universitätsklinik Essen 
sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Kolditz, Katrin 

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Roloff-Stachel, Stephan  

2. Stellvertretende Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Fuß, Johannes 

Stellvertretende Pflegedirektion: Holzmann, Annika 
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Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Langenfeld sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion  
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes:  Thewes, Stephan 

Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Janssen, Birgit 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Ludowisy-Dehl, Silke 

 
Stellvertretungen des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Langenfeld sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Hessel, Robert  

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Dr. Dr. Dielentheis, Thomas 

Stellvertretende Pflegedirektorin: Gaß, Janine  

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Viersen sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Enbergs, Dorothee 

Ärztliche Direktion: Dr. Marggraf, Ralph 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Mielke, Jörg 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik Viersen sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Benzerath, Dietmar 

Stellvertretende Ärztliche Direktion:  Dr. Guckelsberger, Heike 

Stellvertretende Pflegedirektion: Buscher, David 

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Köln sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion  
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Schürmanns, Jörg 

Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Gouzoulis- 
Mayfrank, Euphrosyne 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Barkouni, Klara 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik Köln sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Walter-Wenzel, Nadine 

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Prof. Dr. Heekeren, Karsten 

Stellvertretende Pflegedirektion: Depiereux, René 
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Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Mönchengladbach sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Enbergs, Dorothee 

Ärztliche Direktion: Dr. Scheuermann, Jutta  

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Möller, Jochen 

 
Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik Mönchengladbach sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Bachmann, Desiree 

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Dr. Marggraf, Ralph (komm.) 

Stellvertretende Pflegedirektion: Helgers, Thomas 

 Vogt, Eric (komm.) 

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen sind:  

Vorstandsvorsitz und Kaufmännische Direktion 
als Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Enbergs, Dorothee 

Ärztliche Direktion: Dr. Neßler, Jochen 

Pflegedirektion als Leitende Pflegekraft: Jonen, Irmgard 

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 
sind:  

Stellvertretende Kaufmännische Direktion: Heinisch, Wolfgang 

Stellvertretende Ärztliche Direktion: Dr. Schmitt, Hubertus 

Stellvertretende Pflegedirektion: Schenkewitz, Hendrik 

§ 2 Verpflichtungserklärung 

1. Verpflichtende Erklärung der nicht laufenden Betriebsführung und diejenigen 
Geschäfte der laufenden Betriebsführung, die geldlich von erheblicher Bedeutung 
sind (das heißt ab einer Wertgrenze von 500.000 € aufwärts), bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit gemäß § 4 Abs. 3 der Gemeindekrankenhausverordnung Nordrhein-
Westfalen der Unterzeichnung durch die*den Direktor*in des Landschaftsverbandes 
Rheinland oder der*die allgemeinen Vertreter*in und einem Mitglied der 
Betriebsleitung. Zu den Geschäften der nicht laufenden Betriebsführung gehören alle 
Angelegenheiten, die nach der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken des 
Landschaftsverbandes Rheinland vom 26.04.2024 in die Zuständigkeit der 
Landschaftsversammlung, einer ihrer Ausschüsse oder in die Zuständigkeit der*des 
Direktors*in des Landschaftsverbandes Rheinland fallen.  

2. Das Formerfordernis wird gemäß § 4 Abs. 3 der Gemeindekrankenhausverordnung 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 64 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) geändert worden ist, auch soweit gewahrt als dass eine von dem*der 
Direktor*in des Landschaftsverbandes Rheinland oder der*die allgemeine*n 
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Vertreter*in und einem Mitglied der Betriebsleitung unterzeichnete Vollmacht 
vorliegt. In der Vollmacht sind der Umfang und die zeitliche Geltung anzugeben 
(Zweck im Rahmen der Ausübung des Dienstpostens und Umfang jeweils bis zu einer 
bestimmten Betragshöhe sowie zeitlich begrenzt).   

§ 3 Zeichnungsbefugnisse 

In den Geschäften der laufenden Betriebsführung sind folgende Befugnisse zur Abgabe 
formfreier Verpflichtungserklärungen übertragen: 

a) Die Vorstandsmitglieder sind für die Geschäftsbereiche, die ihnen zur alleinigen 
Verantwortung übertragen sind, bis zu einer Höhe von 175.000 € allein 
zeichnungsberechtigt. Für arbeitsrechtliche Maßnahmen gilt § 10 der Betriebssatzung 
für die LVR-Klinken des Landschaftsverbandes Rheinland. 

b) Alle darüberhinausgehenden Verpflichtungserklärungen bedürfen der gemeinsamen 
Unterzeichnung durch die*den Vorsitzende*n des Klinikvorstandes und durch die 
Kaufmännische Direktion. Ist die*der Vorsitzende des Klinikvorstandes zugleich 
Kaufmännische Direktion, so bedarf es der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des 
Klinikvorstandes. 

§ 4 In-Kraft-Setzung 

Die Vertretungsbefugnisse treten ab 01.01.2026 in Kraft. Die Vertretungsbefugnisse, die am 
15.07.2025 bekannt gemacht worden sind, treten mit Ablauf des 31.12.2025 gleichzeitig 
außer Kraft.  

Köln, den 16. Dezember 2025 

Die Direktorin des  
Landschaftsverbandes Rheinland 

L u b e k  


